
Online Nennung siehe Kopfzeile oben (über dem Foto)  - 

Registrierung/Nennung 

Talkessel Classics 
Auf der WM Strecke des MSC Teutschenthal 

Samstag, den 23.06.2018 

Nennformular   für Fax  oder Post 
Wir bitten Sie, Ihre Nennung bis zum 25.05.2018 abzugeben. 

 

Nennung senden an:   classic-mx@gmx.de 

                                 Harald Mühlig, Hauptstraße 51 b, 08107 Kirchberg 

                                  Fax  +49375 6924099 

 

 

Fahrer: Bewerber / Club: …………………………………. 

 

Name/Vorname: ………………………………………..     Geburtsdatum: …………………. 

 

Land: …….  PLZ: ……..    Ort………………………..    Straße: …………………………. 

 

Telefon: …………………..  E-Mail ………………………………………………………… 

 

 

Motorrad: Marke: ……………………….   Modell/Typ: .…………………. 

 

Baujahr: ……………………...  Hubraum: …………………….. 

 

Classic:bis50….bis60…..bis66…..ab66….. TS:-50…..+50…..EVO:-50…...+50…… 

 

Wunsch- Startnummer:  …………………. 

 

Das Nenngeld in Höhe von 50,00 € ist auf folgendes Konto einzuzahlen: 

 

Name:  Harald Mühlig 

IBAN:   DE02 8709 5934 0020 0526 35 

BIC:   GE NO DE F1 Z01 

Bank:  Volksbank Zwickau 

 

Mit dem Eingang des Nenngeldes erfolgt der Eintrag in die Starterliste.  

Der Eintrag in die Starterliste ist die Nennbestätigung. 

 

Freitag,   den 22.06.2018 ab 17:00 Uhr technische Abnahme, 

Samstag, den 23.06.2018  ab 7:00 Uhr technische Abnahme,  

ab 8:00 Uhr Trainingsbeginn. 

 

Haftungsverzicht:  siehe Anlage an das Nennformular 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Haftungsverzicht an. 

Ich bestätige den Besitz einer gültigen Krankenversicherung die im Falle einer 

Krankenhausbehandlung in Deutschland die Leistung zahlt. 

 

 

Datum:…………………….       Unterschrift:………………………………………………….. 

mailto:classic-mx@gmx.de


  

Haftungsverzicht  
 

. 
Bei falschen Angaben stellen Bewerber und Fahrer/Beifahrer den in der Haftungsverzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des 
Fahrzeugeigentümers wegen Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung (= ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und 
Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) entstehen, frei. 
Dies gilt auch für Kosten des Fahrzeugeigentümers für eine angemessene Rechtsverfolgung. 

 
Das Nennformular bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben. 

Fahrer mit Tagesunfallversicherungen 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass 

- mir zum Zeitpunkt der Beantragung  keine gesundheitlichen Mängel oder körperliche Behinderungen bekannt sind, die eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließen, 
 Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = Teilnehmer) 
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 
Die Teilnehmer versichern, dass: 
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, 
Wertungsläufe und den vorgegebenen Fahrzeiten) gewachsen sind, 
- dasFahrzeuginallenPunktendeneinschlägigentechnischenBestimmungenentspricht, 
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann, 
- esfürvondenSportkommissarenvonAmtswegenangeordnetentechnischenNachuntersuchungendenTechn.Kommissaren ohne Kostenerstattung zu rVerfügung gestellt wird und 
- siedasFahrzeugnurintechnischundoptischeinwandfreiemZustandbeiderjeweiligenVeranstaltungeinsetzenwerden. 
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie von der Ausschreibung und möglichen Ausführungsbestimmungen sowie den Umweltauflagen Kenntnis genommen haben und sie diese 
als für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden. Das gilt ebenso für die Teilnahme an der Fahrerbesprechung. 
Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass 
- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren 
odereinenSchadensersatzanspruchbegründen,fürundgegensichgeltenlassenmüssen, 
- dem ADMV und seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit - berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei 
Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Pflichten festzusetzen – unbeschadet des Rechts, den im MSR des ADMV geregelten 
Verbandsrechtsweg  zu beschreiten, 
- sie keine Substanzen oder Methoden anwenden dürfen, wie sie in der Verbotsliste des World-Anti-Doping-Code der WADA und in den Anti-Doping-Bestimmungen der FIM/FIM-E oder 
DMSB sind. 
Protest und Berufungsvollmacht 
Die Teilnehmer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der Nennung gegenseitig, den jeweils anderen  im Protest- und Berufungsverfahren    zu 
vertreten. Sie bevollmächtigen sich insbesondere gegenseitig zur Abgabe von Protesten, deren Rücknahme, Ankündigung, Einlegung und Bestätigung, zur Rücknahme und zum 
VerzichtaufdieBerufungundzurStellungallerimRahmenderProtest-undBerufungsverfahrenmöglichenAnträgesowiederAbgabebzw.EntgegennahmevonErklärungen. 

 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. 
Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber 

• den eigenen Teilnehmern und Helfern, 

• den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär 
geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 

• dem DMSB, den MitgliedsorganisationendesDMSB,derDMSWGmbH,derenPräsidenten,Organen,GeschäftsführernundGeneralsekretären, 

• dem ADAC e.V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e.V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, 
Generalsekretären, 

• dem Organisator IG MX Cassic 

• dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, 

• dem ADMV e.V. als Kooperationspartnet und Mitorganisator; ebenso dem MCS als Teutschenthal als Mitorganisator. 

• denErfüllungs-undVerrichtungsgehilfen,dengesetzlichenVertretern,denhaupt-undehrenamtlichenMitarbeiternallerzuvorgenanntenPersonenundStellensowiederenMitgliedern. 

 
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht  fahrlässigen 
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

 

Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 

 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 

 
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kaskoversicherung) für Schäden, 
die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des 
eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 

 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder 
vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte 
ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Fahrtleiter, Sportkommissar, Schiedsrichter, Leitender Rennarzt, DMSB- 
Verbandsarzt, Koordination Motorradsport (DMSB) und dem Versicherungs-Schadensbüro. 
Mit Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des 
Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein 
Widerspruchsrecht auszuüben. Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter www.dmsb.de und/oder liegen beim Veranstalter vor Ort aus. 

 
 
Ich bestätige den Besitz einer gültigen Krankenversicherung die im Falle einer Krankenhausbehandlung in Deutschland die Leistungen zahlt.  
  

Teutschenthal. Den 23.06.2018                                --------------------------------Unterschrift 

 

 

Nächste Angehörige des Fahrers: 
 

Name:  

Tel.-Nr.      

Anschrift:  

 

http://www.dmsb.de/

